
Sprache 1st damit icht mehr 1Ur die Aufgabe der Theologie und des Theologen;
61€e kann auch icht von einem einzelnen geleistet werden. Religiöse Sprache, wıe
Sprache überhaupt, ist immer Aufgabe aller

Im vorhergehenden wurde versucht, das gebrochene Verhältnis uUuNnseTeTr eit ZUr. her-
kömmlichen religiösen Sprache aufzuzeigen. Solcher Bruch schmerzt; auUs dem Schmerz
aber wächst die Denkanstrengung und die Anstrengung ZUrTr Sprache, die den chmerz
überwinden 1l 50 kann schöpferisches Sprachvermögen 1n Bewegung gesetzt
werden ZUuU Autfbau einer religiösen Gegenwartssprache, die NSeTE Welt trifft,
verändert, erlöst.

DIETER TEININGER

Eın Herr, eiInNn Glaube, ine Taufe
Überlegungen einem interkonfessionellen Taufritus
In den etzten Jahren ist 1n vermehrtem Madße offiziellen und offiziösen (50=
sprächen auf interkonfessioneller Ebene gekommen. Das vorläufig wichtigste Ergebnis
ıst die Einigung über einen gemeinsamen deutschen ‚Vater Unser‘““-Text für alle
Kirchen deutscher Sprache. Die Vertreter der römischen Kirche folgten damit den
Intentionen und Beschlüssen des I1 Vatikanums, bringen aber auch das 1n uNseTeTr eit
immer klarer werdende Bestreben un Ausdruck, die Einheit der Kirche 17 Christus
auch ach außen hin sichtbar werden lassen.
[JDer eutsche ext des Herrengebetes fand 1n allen Kirchen ohne Widerstand Eingang;
Bedenken diesen Schritt konnten bald und leicht zerstreut werden. Der Erfolg
dieser interkonfessionellen Einigung auch mıit der römischen Kirche hat den
Wunsch außern lassen, weitere Dokumentationen einer fortschreitenden Zusammen-
arbeit scsetzen. In absehbarer eit soll eın gemeinsamer deutscher Apostolikum-Text
erarbeitet werden. Dabei werden Fragen klären sein, die weit über biblisch-
theologische Erkenntnisse hinausgehen. Das Apostolikum ist das Taufsymbol der WEest-
lichen Kirchen, eın gemeinsamer ext würde wesentliche Weichen für 111e gemeınsame
Taufpraxis tellen
Am April 1969 wurde zwischen dem Erzbischöflichen Ordinariat Wien und dem
Evangelischen Oberkirchenrat Ul. ein Übereinkommen geschlossen, wonach
ın Hinkunft Konditionaltaufen Konvertiten nicht mehr OTg!  INn werden sollen
Der ext 1st 1n mehrfacher Hinsicht Von Interesse:
„Wir sind nach ausführlichem Gespräch dem Ergebnis gelangt, daß die Konditionaltaufe
1n Osterreich nicht gehandhabt werden soll, da die Taufpraxis der CVaNg. Kirche 1ın Osterreich
auf Grund ihrer Bekenntnisse (Konkordienbuch für die NS. Kirche B., Confessio
Helvetica posterior un! Heidelberger Katechismus für die NS. Kirche B)I wıe S1C ın
der Präambel der Kirchenverfassung der J}  ° Kirche Ul 1n Osterreich offiziell
genannt werden, auch nach röm.-kath. Lehre als gültig anerkannt wird. Von seıten der
N Kirche 1n Osterreich wurde die Gültigkeit der röm.-kath. Taufpraxis niemals ın
7Zweifel BCZOBEN.
Die evangelische Kirche 1n Osterreich bittet deshalb die Osterreichische röm.-kath. Bischofs-
konferenz, die evangelische Taufpraxis 1n Österreich, die auf Grund ihrer Bekenntnis-
schriften geübt wird und auf die eder geistliche Amtsträger der Ng Kirche 1n ÖOsterreich
durch sein Ordinationsgelübde verpflichtet ist, als gültig anzuerkennen. Diese Anerkennung
erstreckt sich auch auf solche Ng geistliche Amtsträger auswartiger NS Kirchen, die
ihren Dienst mit Auftrag un!| Wissen der Ng. Kirche In Osterreich zeitweilig (als
Kurseelsorger der Gastprediger) der dauernd ausüben.

Sprache ist damit nicht mehr nur die Aufgabe der Theologie und des Theologen; 
sie kann auch nicht von einem einzelnen geleistet werden. Religiöse Sprache, wie 
Sprache überhaupt, ist immer Aufgabe aUer. 

* 

Im vorhergehenden wurde versucht, das gebrochene Verhältnis unserer Zeit zur her­
kömmlichen religiösen Sprache aufzuzeigen. Solcher Bruch schmerzt; aus dem Schmerz 
aber wächst die Denkanstrengung und die Anstrengung zur Sprache, die den Schmerz 
überwinden will. So kann unser schöpferisches Sprachvermögen in Bewegung gesetzt 
werden zum Aufbau einer religiösen Gegenwartssprache, die unsere Welt trifft, 
verändert, erlöst. 

DIETER STEININGER 

Ein Herr, ein Glaube, eine T aufe 

Überlegungen zu einem interkonfessionellen Taufritus 

In den letzten Jahren ist es in vermehrtem Maße zu offiziellen und offiziösen Ge­
sprächen auf interkonfessioneller Ebene gekommen. Das vorläufig wichtigste Ergebnis 
ist die Einigung über einen gemeinsamen deutschen „Vater Unser"-Text für alle 
Kirchen deutscher Sprache. Die Vertreter der römischen Kirche folgten damit den 
Intentionen und Beschlüssen des II. Vatikanums, bringen aber auch das in unserer Zeit 
immer klarer werdende Bestreben zum Ausdruck, die Einheit der Kirche in Christus 
auch nach außen hin sichtbar werden zu lassen. 
Der deutsche Text des Herrengebetes fand in allen Kirchen ohne Widerstand Eingang; 
Bedenken gegen diesen Schritt konnten bald und leicht zerstreut werden. Der Erfolg 
dieser interkonfessionellen Einigung - auch mit der römischen Kirche - hat den 
Wunsch äußern lassen, weitere Dokumentationen einer fortschreitenden Zusammen­
arbeit zu setzen. In absehbarer Zeit soll ein gemeinsamer deutscher Apostolikum-Text 
erarbeitet werden. Dabei werden Fragen zu klären sein, die weit über biblisch­
theologische Erkenntnisse hinausgehen. Das Apostolikum ist das Taufsymbol der west­
lichen Kirchen, ein gemeinsamer Text würde wesentliche Weichen für eine gemeinsame 
Taufpraxis stellen. 
Am 30. April 1969 wurde zwischen dem Erzbischöflichen Ordinariat Wien und dem 
Evangelischen Oberkirchenrat A. B. u. H. B. ein übereinkommen geschlossen, wonach 
in Hinkunft Konditionaltaufen an Konvertiten nicht mehr vorgenommen werden sollen. 
Der Text ist in mehrfacher Hinsicht von Interesse : 
„Wir sind n ach ausführlichem Gespräch zu dem Ergebnis gelangt, daß die Konditionaltaufe 
in Österreich nicht gehandhabt werden soll, da die Taufpraxis der evang. Kirche in Österreich 
auf Grund ihrer Bekenntnisse (Konkordienbuch für die evang. Kirche A. B., Confessio 
Helvetica posterior und H eidelberger Katechismus für die evang. Kirche H. B.), wie sie in 
der Präambel der Kirchenverfassung der evang. Kirche A. u. H. B. in Österreich offiziell 
genannt werden, auch nach röm.-kath. Lehre als gültig anerkannt wird. Von seiten der 
evang. Kirche in Österreich wurde die Gültigkeit der röm.-kath. Taufpraxis niemals in 
Zweifel gezogen. 
Die evangelische Kirche in Österreich bittet deshalb die Österreichische röm.-kath. Bischofs­
konferenz, die evangelische Taufpraxis in Österreich, die auf Grund ihrer Bekenntnis­
schriften geübt wir-d und auf die jeder geistliche Amtsträger der evang. Kirche in Österreich 
durch sein Ordinationsgelübde verpflichtet ist, als gültig anzuerkennen. Diese Anerkennung 
erstreckt sich auch auf solche evang. geistliche Amtsträger auswärtiger evang. Kirchen, die 
ihren Dienst mit Auftrag und Wissen der evang. Kirche in Österreich zeitweilig (als 
Kurseelsorger oder Gastprediger) oder dauernd ausüben. 
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Sollte ber einzelne Taufen dennoch Zweitel bestehen, moögen sich die röm.-kath. Amtsträgerdie betreffenden CVang. Superintendenturen, die geistlichen Amtsträger der ‚Vang. Kirche
die betreffenden bischöflichen Ordinariate wenden.

Ein besonderer Vermerk auf dem Taufschein über die Richtigkeit un!: Gültigkeit der VOT-
SCNOMMENE:! Taufe wird Vo beiden Seiten als nicht erforderlich angesehen.
In diesem Zusammenhang wird noch festgestellt, daß den Taufscheine Ansuchenden
diese 1n jedem Fall auszustellen sind
Wir hoffen, daß durch die gemeinsame Anerkennung der Tautfe, wıe sS1e Vo  3 seiten der
röm.-kath. Kirche un der NS. Kirche 1n Osterreich geübt wird, 1ne weiıtere Grundlage f-7i1
die ökumenische Zusammenarbeit gegeben ist.  DA
Dieses Übereinkommen entspricht einem Responsum des Officiums VO: Dez 1949
(Papst 1US AIL., / dem festgestellt wird, daß 1Ne Taufe grundsätzlich
dann gültig ist, ın der minister die intentio hat, faciendi quod facit ecclesia vel
quod Christus instituit, auch wenn sich LL  3 Angehörige der Sekten Disciples of$
Christ, Presbyterianer, Congregationalisten, Baptisten Uun! Methodisten handelt. In
dieser Liste fehlen die Lutheraner: offenbar 1st deren Taufpraxis VO  - jeher der
römischen 53; 55, 588, etc.) näher en. Die Konditionaltaufe kam eTrst 1n der
nachtridentinischen eit auf und War immer umstritten Mit dem Ostersonntag,

Maärz 1970, wird die römische Kirche einen rdo baptismi einführen.
Schon aus diesem Grund wWwWAare interessant überlegen, ob nicht zumindest die
westlichen Kirchen ein gemeinsames Rituale Für die Taufe erarbeiten könnten.
Ein interkonfessionelles Taufformular ware heute nichts völlig Neues mehr. 1947
wurde Aaus fünf bischöflichen und nichtbischöflichen Kirchen die „Kirche VO: Süd-
Indien” gebildet. Die apostolische Sukzession wird durch die anglikanische Kirche
1n einem Übergangszeitraum VO  3 Jahren hergestellt. Grundlage dieser Kirchen-
eiN1gung WarTr das Lambeth Quadrilateral VO.  - 1920
„Das Lambeth Quadrilateral stellt l1er Forderungen auf, die bei jeder ini1gung erfüllt
werden mussen : die Anerkennung der HI Schrift als Zeugnis göttlicher Selbstoffenbarungfür den Menschen SOWIle als Regel un Richtschnur des Glaubens un als ZUr: Seligkeit hin-
reichende Quelle; die Anerkennung des Nicänischen Glaubensbekenntnisses (gemeint ist
das Nic.-Const. un des Apostolicums als Taufsymbole un als hinreichende Darlegungendes christlichen Glaubens; ferner die Annahme der beiden VO  3 Christus cselbst eingesetzten
Sakramente Vo  j Taufe un Abendmahl, die das ] einem Leibe vereinigte Leben der anzen
Christenheit 1n un mıiıt Christus ausdrücken; S1e fordern schließlich die Anerkennung des
historischen Episkopates als des einen geistlichen mtes, das nicht Ur die innere Berufungdes Geistes, sondern auch den Auftrag un die Vollmacht des ganzen Leibes Christi
besitzt1,.“
Die Taufordnung der Kirche Von Süd-Indien wWarTrT leider icht erhältlich ; G1E ware  VE einer
eigenen Untersuchung wert 50 kann L1LUTr die NEUE Taufordnung der Vereinigten
Evang. Luth Kirche 1n Deutschland (VELKD) herangezogen werden, die etwa ab
1950 erarbeitet wurde und 1958 1n vorläufiger Fassung 1 ruck erschien, nachdem
schon 1952 VO  - Christhard Mahrenholz 1n einem „Begleitwort den Ordnungen der
Taufe und der Ordnung der Konfirmation“” die Grundsätze für diesen Agendenaufbau
niedergelegt worden Diese grundsätzliche Neubesinnung gab den Anla£
einer wissenschaftlichen Diskussion alle Fragen, die 1n Zusammenhang mıit der
aufe stehen.
Schon während des Krieges hatte Barth Bedenken gegenüber der Kindertaufe vorgebracht,die ann endgültig 1967 1m etzten Band seiner Kirchlichen Dogmatik (Bd. einer
Infragestellung der Taufe als Sakrament 1 bisherigen 1nnn führten. In Deutschland haben
sich mehrere Arbeitskreise gebildet, die sich miıt Tauffragen beschäftigten, der Weißenseer
Arbeitskreis 1964 un der Kölner Arbeitskreis „Taufe und Gemeinde“ 1967 Von besonderer
Bedeutung wWar die Berliner Taufdiskussion 1964 ber schon 1n den Jahren 1958 bis 1962
hatten sich Aland un Jeremias die Klärung der exegetischen un: patristischenBefunde über die Taufverhältnisse 1n der Alten Kirche bemüht, als deren Ergebnis angeführt
werden kann, dafß 1n der Urkirche bis 250 divergierende Kindertauf-Auffassungen gab,die nicht auf einer einheitlichen Linie liegen.

Meinhold, Okumenische Kirchenkunde (1962), 387

Sollte über einzelne Taufen dennoch Zweifel bestehen, mögen sich die röm.-kath. Amtsträger 
an die betreffenden evang. Superintendenturen, die geistlichen Amtsträger der evang. Kirche 
an die betreffenden bischöflichen Ordinariate wenden. 
Ein besonderer Vermerk auf dem Taufschein über die Richtigkeit und Gültigkeit der vor­
genommenen Taufe wird von beiden Seiten als nicht erforderlich angesehen. 
In diesem Zusammenhang wird noch festgestellt, daß den um Taufscheine Ansuchenden 
diese in jedem Fall auszustellen sind. 
Wir hoffen, daß durch die gemeinsame Anerkennung der Taufe, wie sie von seilen der 
röm.-kath. Kirche und der evang. Kirche in Österreich geübt wird, eine weitere Grundlage fü1 
die ökumenische Zusammenarbeit gegeben ist." 
Dieses übereinkommen entspricht einem Responsum des Officiums vom 28. Dez. 1949 
(Papst Pius XII., D 2304), in dem festgestellt wird, daß eine Taufe grundsätzlich 
dann gültig ist, wenn der minister die intentio hat, faciendi quod facit ecclesia vel 
quod Christus instituit, auch wenn es sich um Angehörige der Sekten Disciples of 
Christ, Presbyterianer, Congregationalisten, Baptisten und Methodisten handelt. In 
dieser Liste fehlen die Lutheraner; offenbar ist deren Taufpraxis von jeher der 
römischen (D 53, 55, 88, etc.) näher gewesen. Die Konditionaltaufe kam erst in der 
nachtridentinischen Zeit auf und war immer umstritten. Mit dem Ostersonntag, 
29. März 1970, wird die römische Kirche einen neuen Ordo baptismi einführen. 
Schon aus d iesem Grund wäre es interessant zu überlegen, ob nicht zumindest die 
westlichen Kirchen ein gemeinsames Rihtale für die Taufe erarbeiten könnten. 

Ein interkonfessionelles Taufformular wäre heute nichts völlig Neues mehr. 1947 
wurde aus fünf bischöflichen und nichtbischöflichen Kirchen die 11Kirche von Süd­
indien" gebildet. Die apostolische Sukzession wird durch die anglikanische Kirche 
in einem übergangszeitraum von 30 Jahren hergestellt. Grundlage dieser Kirchen­
einigung war das Lamb eth Quadrilateral von 1920: 

„Das Lambeth Quadrilateral stellt vier Forderungen auf, die bei jeder Einigung erfüllt 
werden müssen: die Anerkennung der HI. Schrift als Zeugnis göttlicher Selbstoffenbarung 
für den Menschen sowie als Regel und Richtschnur des Glaubens und als zur Seligkeit hin­
reichende Quelle; die Anerkennung des Nicänischen Glaubensbekenntnisses (gemeint ist 
das Nic.-Const.) und des Apostolicums als Taufsymbole und als hinreichende Darlegungen 
des christlichen Glaubens; ferner die Annahme der beiden von Christus selbst eingesetzten 
Sakramente von Taufe und Abendmahl, die das zu einem Leibe vereinigte Leben der ganzen 
Christenheit in und mit Christus ausdrücken; sie fordern schließlich die Anerkennung des 
historischen Episkopates als des einen geistlichen Amtes, das nicht nur die innere Berufung 
des Geistes, sondern auch den Auftrag und die Vollmacht des ganzen Leibes Christi 
besitzt1 ." 

Die Taufordnung der Kirche von Süd-Indien war leider nicht erhältlich; sie wäre einer 
eigenen Untersuchung wert. So kann nur die neue Taufordnung der Vereinigten 
Evang. Luth. Kirche in Deutschland (VELKD) herangezogen werden, die etwa ab 
1950 erarbeitet wurde und 1958 in vorläufiger Fassung im Druck erschien, nachdem 
schon 1952 von Christhard Mahrenholz in einem 11Begleitwort zu den Ordnungen der 
Taufe und der Ordnung der Konfirmation" die Grundsätze für diesen Agendenaufbau 
niedergelegt worden waren. Diese grundsätzliche Neubesinnung gab den A nlaß zu 
einer wissenschaftlichen Diskussion um alle Fragen, die in Zusammenhang mit der 
Taufe steh en. 
Schon während des Krieges hatte K. Barth Bedenken gegenüber der Kindertaufe vorgebracht, 
die dann endgültig 1967 im letzten Band seiner Kirchlichen Dogmatik (Bd. IV/ 4) zu einer 
Infragestellung der Taufe als Sakrament im bisherigen Sinn führten. In Deutschland haben 
sich mehrere Arbeitskreise gebildet, die sich mit Tauffragen beschäftigten, so der Weißenseer 
Arbeitskreis 1964 und der Kölner Arbeitskreis „Taufe und Gemeinde" 1967. Von besonderer 
Bedeutung war die Berliner Taufdiskussion 1964. Aber schon in den Jahren 1958 bis 196:?. 
hatten sich K. Aland und J. Jeremias um die Klärung der exegetischen und patristischen 
Befunde über die Taufverhältnisse in der Alten Kirche bemüht, als deren Ergebnis angeführt 
werden kann, daß es in der Urkirche bis 250 divergierende Kinderta·uf-Auffassungen gab, 
die nicht auf einer einheitlichen Linie liegen. 

1 P. Meinhold, ökumenische Kirchenkunde (1962), 387. 
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Von großer Bedeutung terner iıne Studientagung über die Kindertaufe 1n beiden Teilen
Berlins (1961), die unter Beteiligung VO  z Dozent Strobel, Prof Hermann, Prof. Harder un:
Dozent Perels hervorragende Diskussionsbeiträge brachte. Gegen die Kindertaufe haben sich
insbesondere Gollwitzer und ezger ausgesprochen. Seit 1951 gibt ıIn der refor-
mierten Kirche Frankreichs ıne doppelte Taufpraxis: einerseits die übliche Kindertaufe, die
ur Konfirmation führt, andererseits auch die „Darbringung” der Kinder, denen die Tauftfe
Für den Zeitpunkt vorbehalten bleibt, dem S1e sich selbst nach absolviertem Katechumenat
un Taufunterricht für das Sakrament der Taufe entscheiden.
Als Ergebnis dieser Auseinandersetzungen kann folgendes angesehen werden: Die
MNECUE Taufordnung coll möglichst den Verhältnissen 1n der Frühen Kirche entsprechen,
sowohl 1n der liturgischen Form als auch hinsichtlich der Kindertaufpraxis, wobei die
spatere Ausgestaltung des Taufritus durch cakramentale Handlungen keine Berück-
sichtigung findet. Für die lutherischen Kirchen bleibt Luthers Taufbüchlein 1n der
Gestalt VO  3 1526 maßgebend; zählt ZU den Bekenntnisschriften der Evang.
Lutherischen Kirche. Mahrenhaolz erinnert In seInNem „Begleitwort” ZUT Taufordnung
daran,
„daß in den Lutherischen Kirchen und Gemeinden Deutschlands fast überall ıne 1n der Linie
VO Luthers Taufbüchlein stehende Taufordnung vorhanden ist; obgleich Luthers Ordnung
ıIn der eit des Rationalismus zerstoört worden ist, hat S1e die Restauration des vergangenen
Jahrhunderts 1ın weitreichendem Mad(ße wieder hergestellt,”“
Die Lutherische und Reformierte Kirche, 1n gewlssem Sinn auch die Anglikanische
Kirche, zeigen wenig Neigung, 1n außeren Dingen einheitliche Formen wahren.
Die Augsburgische Konftfession sagt 1ın Artikel VII ausdrücklich : „ 1CC NECESSE est,
ubique similes SS5ÄP traditiones humanas SPU rıtus aut ceremon1as ab hominibus
institutas Sicut Inquit Paulus na fides, UuNUuUMM baptisma, uUuUNnUuUS Deus et
omnium.“
Die Kirchen der Reformation sind emnach einheitlichen Kiten grundsätzlich des-
interessiert. Diese Einstellung erfährt 1U Vo  - einem einzıgen Punkt her einıge Fin-
schränkungen: Die diversitas ceremonilarum darf nicht dazu führen, dafß die schwa-
hen Gewissen verwirrt werden. Luther und Melanchton warTen aus diesem Grunde
ernsthaft bestrebt, den alten „Brauch” wahren; Calvin knüpft andere Traditionen
d 1st aber grundsätzlich der gleichen Meinung.
In der Apologie ZUr Augsburgischen Konfession Führt Melanchton ausdrücklich „W:;  1r
haben uns etliche Male auf diesem Reichstage hören lassen, daß WIr Zu höchsten geneigt
sind, alte Kirchenordnung un der Bischöfe egiment, INa  ; nennt canonıcam politiam,

Fhelfen erhalten An einer zweiten Stelle beklagt sich bitter, „daß itzund jel
Seelen stecken 1n Zweifel, wissen nicht, Was S1e halten sollen“ und T1 dafür ein, „wıe
christlicher Brauch der Sacramente erhalten werde‘‘. Luther schrieb 1n der ersten Fassung
(1523) des Taufbüchleins: „Ich hab ber noch nichts Sonderlichs wollen verändern 1m auf-
büchlein, wiewohl ich’s leiden möcht”, ware besser geruüst; denn hat auch unfleißige
Meister gegeben, die die Herrlichkeit der Taufe nicht ZNugSam erwWogen. ber die schwachen
(‚ewissen scheuen, laß ich’s Fast Banz bleiben, daß S1e nicht klagen, ich wolle iıne nNECEUE

Taufe einsetzen, und, die bisher getauft sind tadeln, als die nicht recht getauft waren.
Denn, Wıe gesagt, den menschlichen Zusätzen nicht grofß liegt, wWEenilll 11ULX die auf
ihr selbst mit Gottes Wort, richtigem Glauben und ernstem Gebet gehandelt wird®.”
In den Schriften des Augustinus, des Ordenspatrons Luthers, nehmen die [Dar-
legungen über die aute einen breiten KRaum 1N. Hier hat Luther seinen Lehrmeister
gefunden; eshalb versucht ©I, ZuU strengen Denken der alten Kirche und u

wesentlichen Vollzug der aufe zurückzufinden. Die Sakramentalien mıit Ausnahme
des ExOrzismus und des Taufkleides bleiben bei ihm unberücksichtigt, mit der Be-
geründung: JUaAE ab hominibus ad ornandum baptismum SUunt adjuncta®.
DDiese T inie des Denkens hat In den Erklärungen der protestantisch-ökumenischen
Bewegung ihre legitime Fortsetzung gefunden. In der Toronto-Erklärung 1950 des
C()kumenischen Kates der Kirchen wird betont: ‚„daß die Mitgliedschaft in der Kirche
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Von großer Bedeutung war ferner eine Studientagung über die Kindertaufe in beiden Teilen 
Berlins {1961), die unter Beteiligung von Dozent Strobel, Prof. Hermann, Prof. Harder und 
Dozent Perels hervorragende Diskussionsbeiträge brachte. Gegen die Kindertaufe haben sich 
insbesondere H. Gollwitzer und M. Mezger ausgesprochen. Seit 1951 gibt es in der refor­
mierten Kirche Frankreichs eine doppelte Taufpraxis: einerseits die übliche Kindertaufe, die 
zur Konfirmation führt, andererseits auch die „Darbringung" der Kinder, denen die Taufe 
für den Zeitpunkt vorbehalten bleibt, an dem sie sich selbst nach absolviertem Katechumenat 
und Taufunterricht für das Sakrament der Taufe entscheiden. 
Als Ergebnis dieser Auseinandersetzungen kann folgendes angesehen werden: Die 
neue Taufordnung soll möglichs t den Verhältnissen in der Frühen Kirche entsprechen, 
sowohl in der liturgischen Form als auch hinsichtlich der Kindertaufpraxis, wobei die 
spätere Ausgestaltung des Taufritus durch sakramentale Handlungen keine Berück­
sichtigung findet. Für die lutherischen Kirchen bleibt Luthers Taufbüchlein in der 
Gestalt von 1526 maßgebend; es zählt zu den Bekenntnisschriften der Evang. 
Lutherischen Kirche. Mahrenholz erinnert in seinem „Begleitwort" zur Taufordnung 
daran, 
„daß in den Lutherischen Kirchen und Gemeinden Deutschlands fast überall eine in der Linie 
von Luthers Taufbüchlein stehende Taufordnung vorhanden ist; obgleich Luthers Ordnung 
in der Zeit des Rationalismus zerstört worden ist, hat sie die Restauration des vergangenen 
Jahrhunderts in weitreichendem Maße wieder hergestellt." 
Die Lutherische und Reformierte Kirche, in gewissem Sinn auch die Anglikanische 
Kirche, zeigen wenig Neigung, in äußeren Dingen einheitliche Formen zu wahren. 
Die Augsburgische Konfession sagt in Artikel VII ausdrücklich: ,,nec necesse est, 
ubique similes esse traditiones humanas seu ritus aut ceremonias ab hominibus 
institutas. Sicut inquit Paulus: Una fides, unum baptisma, unus Deus et pater 
omnium." 
Die Kirchen der Reformation sind demnach an einheitlichen Riten grundsätzlich des­
interessiert. Diese Einstellung erfährt nur von einem einzigen Punkt her einige Ein­
schränkungen: D ie diversitas ceremoniarum darf nicht dazu führen, daß die schwa­
chen Gewissen verwirrt werden. Luther und Melanchton waren aus diesem Grunde 
ernsthaft bestrebt, den alten „Brauch" zu wahren; Calvin knüpft an andere Traditionen 
an, is t aber grundsätzlich der gleichen Meinung. 
In der Apologie zur Augsburgischen Konfession führt Melanchton ausdrücklich an: ,,Wir 
haben uns etliche Male auf diesem Reichsta'ge hören lassen, daß wir zum höchsten geneigt 
sind, alte Kirchenordnung und der Bischöfe Regiment, so man nennt canonicam politiam, 
helfen zu erhalten'." An einer zweiten Stelle beklagt er sich bitter, ,,daß itzund viel armer 
Seelen stecken in Zweifel, wissen nicht, was sie halten sollen" und tritt dafür ein, ,,wie 
christlicher Brauch der Sacramente erhalten werde". Luther schrieb in der ersten Fassung 
(1523) des Taufbüchleins: ,,Ich hab aber noch nichts Sonderlichs wollen verändern im Tauf­
büchlein, wiewohl ich's leiden möcht', es wäre besser gerüst; denn es hat auch unfleißige· 
Meister gegeben, die die Herrlichkeit der Taufe nicht gnugsam erwogen. Aber die schwachen 
Gewissen zu scheuen, laß ich's fast ganz so bleiben, daß sie nicht klagen, ich wolle eine neue 
Taufe einsetzen, und, die bisher getauft sind tadeln, als die nicht recht getauft wären. 
Denn, wie gesagt, an den menschlichen Zusätzen nicht so groß liegt, wenn nur die Tauf an 
ihr selbst mit Gottes Wort, richtigem Glauben und ernstem Gebet gehandelt wird3

." 

In den Schriften des hl. Augustinus, des Ordenspatrons Luthers, nehmen die Dar­
legungen über die Taufe einen breiten Raum ein. Hier ha t Luther seinen Lehrmeister 
gefunden; deshalb versucht er, zum strengen Denken der alten Kirche und zum 
wesentüchen Vollzug der Taufe zurückzufinden. Die Sakramentalien mit Ausnahme 
des Exorzismus und des Taufkleides bleiben bei ihm unberücksichtigt, mit der Be­
gründung: quae ab hominibus ad ornandum baptismum sun t adjuncta4

• 

D iese Linie des Denkens hat in den Erklärungen der pro testantisch-öku menischen 
Bewegung ihre legitime Fortsetzung gefunden. In der Toronto-Erklärung 1950 des 
Ökumenischen Rates der Kirchen wird betont: ,,daß die Mitgliedschaft in der Kirche 

2 BSLK, 783. 
3 BSLK, 535-541, num. 10. 
• BSLK, 535-541, num. 5. 
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Christi umfassender ıst als die Mitgliedschaft 1n ihrer eigenen Kirche‘ Meinhold
hat darauf hingewiesen, daß dies auch auf die römische Kirche bezogen wird:
„Einen sichtbaren Ausdruck findet diese Lehre bei allen Kirchen In der Tatsache, daß S1e
untereinander die VOoO ihnen vollzogene Taufe als rechtmäßig anerkennen. 50 gibt Iso die
Kirche als mystischen Leib Christi, der alle Getauften vereint. Es ist deshalb die Aufgabe
der ökumenischen Bewegung, ınter den Getauften als den Gliedern des mystischen Leibes
Christi eın Verlangen nach einer Gemeinschaft wecken, daß S1e Glieder des gleichen
sichtbaren Leibes werden®.“
Luther hat sich 1 Bekenntnis Vo 1528, der Grundlage der Schwabacher Artikel 1 gleichen
Sinne geäußert: „Demnach glaube ich, da ıne heilige christliche Kirche se1 uf Erden,
das ıst die emeine Uun! ahl der Versammlung aller Christen ın aller Welt, die ein1ge
Tau Christi der seın geistlicher Leib Und dieselbe Christenheit ist nicht allein unter
der römischen Kirchen der apst, sondern 1ın aller Welt, Iso unter Papst, Türken,
Persern, Tattern un: allenthalb die Christenheit zerstreuet ıst eiblich, ber versammel*
geistlich ın einem Evangelio®.“
Die Bereitwilligkeit, einem gemeiınsamen Handeln der Kirche beizutragen, ıst dem-
nach ın den Bekenntnisschriften verankert. Die Zusammenarbeit geschieht mıiıt der
Absicht, das Ärgernis mildern, das 1nNne In sich Zerrıissene Christenheit bietet.
Luther wollte, wıe in allen seinen liturgischen Anweisungen, nicht verstanden
werden, als ob außer der VO  - ihm gebotenen Form keine andere Möglichkeit der
Gestaltung geben dürtfe Von dieser Freiheit wurde ın den VEITKANSECNEN Jahrhunderten
auch immer wieder Gebrauch gemacht, und 1st urchaus möglich, Ja wahrscheinlich
nicht einmal vermeiden, bei der Gestaltung eines interkonfessionellen Formulars
OIn Taufbüchlein des Jahres 1526 abzugehen. Die aufe 1st für NSeTe eit ordnen;

geht ganz und dl nicht darum, eLIwas Gewordenes konservieren. Luther selbst
hat 1 Jahre 1526 gegenüber der ersten Fassung VO  —; 1523 mehrere einschneidende
Vereinfachungen VOTgCNOINIMMEN.
Zur Urientierung, wıe die Taufordnungen heute aufgebaut sind, sSe1 die Darstellung
VO  ” Mezger angeführt’:

Lutherisches Formular
VOT der Kirche: otum Taufbefehl Mt 28 Kreuzeszeichen / Exorzismus
ın der Kirche: otLum Vermahnung der Predigt Patenverpflichtung Gebet Kinder-

evangelium Vater
Taufstein: Votum Credo Tauffrage Namenfrage Taufhandlung Friedens-

wunsch Westerhemd der Votum Gebet egen
Uniertes lutherisch-reformiertes) Formular

Taufpredigt Tautfbefehl Taufvermahnung Kinderevangelium 10 Apostolikum
auf- bzw. Namensfrage Taufverpflichtung Taufversprechen Vater mi1t der hne
Segnung Taufhandlung Fürbittegebet / egen

Reformiertes Formular
Taufbefehl Taufpredigt Kinderevangelium Gebet Vater Credo auf-
frage un Taufhandlung mit Segen Gebet
Daran ist zunächst auffallend, dalß ın keinem dieser Formulare außer dem kleinen
EXxOrzismus und der Verleihung des Westerhemdes 1n der Iutherischen 1r weiıtere
Sakramentalien vorkommen, SOWI1E daß jede dieser Taufordnungen 1ne eigene Tauf-
predigt vorsieht. Außerdem 1st den drei Formularen gemeinsam, daß der Taufbefehl
aus Mt und das Kinderevangelium verlesen werden. Diese beiden chrift-
tellen wurden eshalb aufgenommen, weil die Kirchen der Reformation die Taut-
wasserweihe 1n der Osternacht nicht mehr vollzogen haben Dies geschah mıit der
Begründung, daß das Taufwasser keiner Weihe bedarf, da der Jordan, das Taufwasser
Christi, alle Wasser dieser Welt umfasse und daher heilige An clie Gtelle des geweih-
ten Taufwassers trıtt fHießendes Wasser, verbunden mıiıt dem Taufbefehl.
Der rdo 1st In seinem Grundtormular iıne Erwachsenentaufordnung. Dem

Meinhold, U, 68
Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, AXVI, 506/30

ezger, Die Amtshandlungen der Kirche (1963) 211

Christi umfassender ist als die Mitgliedschaft in ihrer eigenen Kirche". P. Meinhold 
hat darauf hingewiesen, daß dies auch auf die römische Kirche bezogen wird: 
„Einen sichtbaren Ausdruck findet diese Lehre bei allen Kirchen in der Tatsache, daß sie 
untereinander die von ihnen vollzogene Taufe als rechtmäßig anerkennen. So gibt es also die 
Kirche als mystischen Leib Christi, der alle Getauften vereint. Es ist deshalb die Aufgabe 
der ökumenischen Bewegung, unter den Getauften als den Gliedern des mystischen Leibes 
Christi ein Verlangen nach einer Gemeinschaft zu wecken, daß sie Glieder des gleichen 
sichtbaren Leibes werden5.'' 

Luther hat sich im Bekenntnis von 1528, der Grundlage der Schwabacher Artikel im gleichen 
Sinne geäußert: ,,Demnach glaube ich, daß eine heilige christliche Kirche sei auf Erden, 
das ist die Gemeine und Zahl oder Versammlung aller Christen in aller Welt, die einige 
Braut Christi oder sein geistlicher Leib . .. Und dieselbe Christenheit ist nicht allein unter 
der römischen Kirchen oder Papst, sondern in aller Welt, daß also unter Papst, Türken, 
Persern, Tattern und allenthalb die Christenheit zerstreuet ist leiblich, aber versammelt 
geistlich in einem Evangelio6.'' 

Die Bereitwilligkeit, zu einem gemeinsamen Handeln der Kirche beizutragen, ist dem­
n ach in den Bekenntnisschriften verankert. Die Zusammenarbeit geschieht mit der 
Absicht, das Ärgernis zu mildern, das eine in sich zerrissene Christenheit bietet. 
Luther wollte, wie in allen seinen liturgischen Anweisungen, nicht so verstanden 
werden, als ob es außer der von ihm gebotenen Form keine andere Möglichkeit der 
Gestaltung geben dürfe. Von dieser Freiheit wurde in den vergangenen Jahrhunderten 
auch immer wieder Gebrauch gemacht, und es ist durchaus möglich, ja wahrscheinlich 
nicht einmal zu vermeiden, bei der Gestaltung eines interkonfessionellen Formulars 
vom Taufbüchlein des Jahres 1526 abzugehen. Die Taufe ist für unsere Zeit zu ordnen; 
es geht ganz und gar nicht darum, etwas Gewordenes zu konservieren. Luther selbst 
hat im Jahre 1526 gegenüber der ersten Fassung von 1523 mehrere einschneidende 
Vereinfachungen vorgenommen. 

Zur Orientierung, wie die Taufordnungen heute aufgebaut sind, sei die Darstellung 
von M. Mezger angeführt7 : 

1. Lutherisches Formular 
vor der Kirche: Votum / Taufbefehl Mt 28 / Kreuzeszeichen J kl. Exorzismus 
in der Kirche: Votum / Vermahnung oder Predigt / Patenverpflichtung / Gebet / Kinder­

evangelium Mk 10 / Vater unser 
am Taufstein: Votum J Credo / Tauffrage / Namenfrage / Taufhandlung / Friedens-

wunsch / Westerhemd oder Votum / Gebet/ Segen 
2. Uniertes (= lutherisch-reformiertes) Formular 
Taufpredigt / Taufbefehl / Taufvermahnung / Kinderevangelium Mk 10 / Apostolikum / 
Tauf- bzw. Na'mensfrage / Taufverpflichtung / Taufversprechen / Vater unser mit oder ohne 
Segnung/ Taufhandlung/ Fürbittegebet / Segen 
3. Reformiertes Formular 
Taufbefehl / Taufpredigt / Kinderevangelium Mk 10 / Gebet / Vater unser / Credo / Tauf­
frage und Taufhandlung mit Segen / Gebet 
Daran is t zunächst auffallend, daß in keinem dieser Formulare außer dem kleinen 
Exorzismus und der Verleihung des Westerhemdes in der lutherischen Kirche weitere 
Sakramentalien vorkommen, sowie daß jede dieser Taufordnungen eine eigene Tauf­
predigt vorsieht. Außerdem ist den drei Formularen gemeinsam, daß der Taufbefehl 
aus Mt 28 und das Kinderevangelium Mk 10 verlesen werden. Diese beiden Schrift­
stellen wurden deshalb aufgenommen, weil die Kirchen der Reformation die Tauf­
wasserweihe in der Osternacht nicht mehr vollzogen haben. Dies geschah mit der 
Begründung, daß das Taufwasser keiner Weihe bedarf, da der Jordan, das Taufwasser 
Christi, aUe Wasser dieser Welt umfasse und daher heilige. An die Stelle des geweih­
ten Taufwassers tritt fließendes Wasser, verbunden mit dem Taufbefehl. 
Der Ordo romanus ist in seinem Grundformular eine Erwachsenentaufordnung. Dem 

5 P. Meinhold, a. a. 0., 68 f. 
G Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, XXVI, 506/30. 
7 M. Mezger, Die Amtshandlungen der Kirche (1963), 211 f. 
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könnte auch eın interkonfessionelles Formular folgen, da die Kirche einerseıits 1Ne
Missionskirche st, die zunächst Erwachsene tauft und andererseits die Verbindung
mıit der Alten Kirche erhalten leiben soll, ın der auch hauptsächlich Erwachsene g-
tauft wurden. Die Kindertaufe ist UTr ein Sonderfall; ihr ist nach dem Verständnis
aller Kirchen mıit Ausnahme der Baptisten das Kinderevangelium zuzuordnen.
Derzeit gibt es ıne stärkere Bewegung, die VO:  - der Kindertaufe wegstrebt; eın
Erwachsenen-Taufformular würde den dort geäußerten Argumenten Rechnung cragen.
Im Ordo TOIMAaNUs ebenso wıe 1mM Taufbüchlein steht das Kinderevangelium. Luther betitelt
seine kleine Schrift „De baptizandis infantibus”; Mahrenholz erwähnt 1n seinem „Begleit-
wort“, daß „Markus 1 / das alle heute geltenden Taufordnungen aus dem Tautfbüchlein
übernommen haben, sich schon 1n den Formularen des A} un Jahrhunderts findet Uun:
ın einer heutigen Ordnung der Kindertaufe unentbehrlich 15  p €

ezger hat das „gerade bestritten“‘, enn „handelt überhaupt nicht VO: der Taufe;
außerdem eistet beständig dem Mißverständnis der durch esus direkt autorisierten
Kindertaufe Vorschub“‘. ezger befürwortet den Taufaufschub un möchte, Shnlich wıe die
reformierte Kirche Frankreich, die „Kindersegnung” der „Darbringung” einführen.
Hier ist eın Punkt erreicht, dem den Kirchen freigestellt bleiben müßte, ob S1ie diese
Tauflektion aufnehmen der nicht, wenn S1e ıne gemeinsame Taufordnung akzeptieren.
Diese Überlegung führt einer weıteren Frage: Sollen die Worte des Tautbefehls
Mt als verba 1PS1ssıma magıstrı Anfang des Taufritus verlesen werden und
damit ine ähnliche Stellung erhalten wWwIıe die verba institutionis der Eucharistie?
Der rdo TOIMAaNUS verzichtet darauf, da diese Worte 17 Zusammenhang miıt der
Taufwasserweihe bereits gesprochen wurden un dem Taufwasser inhärent sind
Diesen Gedankengang kennt die reformatorische Taufordnung nicht:; 1 Taufbüchlein
fehlen S1e ebenfalls, da sich Luther CNg den rdo LOINAINUS häalt Für Mahrenhaolz
und mi1+t ihm für die utherische Agende steht der Taufbefehl Anfang, „‚dies 1st
heute allgemein anerkannt“. Mezger geht darum, tatsächlich die beiden ökumeni-
schen Sakramente ıIn ihrem Aufbau möglichst parallel gestalten; eshalb schlägt

VOT, den Taufbefehl direkt VOT dem Tautakt verlesen. Die Kirchen der Reforma-
tıon werden kaum darauf verzichten wollen, daß der Taufbefehl innerhalb der Tauf-
ordnung verlesen wird. Die VO:  » katholischer Seite immer wieder vorgebrachten
Argumente, das Sakrament wirke D' operato, der Taufbefehl gehöre ZUT Tauf-
wasserweihe und die Verlesung der ohnedies für das Kirchenvolk schwer verständ-
lichen verba institutionis se1 daher nicht notwendig, entbehren ach evangelischer
Auffassung der biblischen Begründung. Hier kommt der UrTC! Tertullian vertretene
Anspruch der Alten Kirche ‚„venıiıt verbum ad elementum et fit sacramentum“ theolo-
xisch voll Z Tragen. Die verba ips1ssıma magıstrı haben für die reformatorische
Sakramentenlehre 1Nne überragende Bedeutung, daß deren Nennung bei der
Sakramentspendung unauftgebbar wird. Für Luther 1st die Taute incorporatıio in
Christum und nicht L11UTLT Aufnahme 1in die Kirchengemeinschaft; für die reformierte
Kirche ist S1€e „Einpflanzung 1n das COTDUS Christi durch das Bundessiegel ‚wıe 1n
einem sichtbaren Edl/l Das Common Book of Prayer formuliert seiner reformierten
Abstammung entsprechend: „grafted into the body of Christs Church”?, 1
Ein interkonfessionelles Formular müßte emnach den Taufbefehl enthalten,

der gleichförmigen TE der drei großen Reformationskirchen Rechnung tragen.
Zum biblischen Verständnis des Taufvollzuges gehört ach Apg E, auch das Tauft-
bekenntnis. Die Entstehungsgeschichte des Apostolikums 1st 1n den vergangenen
Jahrzehnten sehr Nn  u erforscht worden11. Demnach gab ursprünglich regional
difterierende Taufsymbole, die dann mit dem omanum II! das Apostolikum
ergaben; als Taufsymbol ıst das Apostolikum VO:  3 allen westlichen Kirchen anerkannt+t

‚S Begleitwort den Ordnungen der Taufe un der Ordnung der Konfirmation (Sonder-
druck), verfaßt VOoO Christhard Mahrenholz 1952),

Meinhold, O., 359Meinhold, “ A, ol 317
11 BSLK, z Ol XI sowie 1—4'

könnte auch ein interkonfessionelles Formular folgen, da die Kirche einerseits eine 
Missionskirche ist, die zunächst Erwachsene tauft und andererseits die Verbindung 
mit der Alten Kirche erhalten bleiben soll, in der auch hauptsächlich Erwachsene ge­
tauft wurden. Die Kindertaufe ist nur ein Sonderfall; ihr ist nach dem Verständnis 
aller Kirchen - mit Ausnahme der Baptisten - das Kinderevangelium zuzuordnen. 
Derzeit gibt es eine stärkere Bewegung, die von der Kindertaufe wegstrebt; ein 
Erwachsenen-Taufformular würde den dort geäußerten Argumenten Rechnung tragen. 
Im Ordo romanus ebenso wie im Taufbüchlein steht das Kinderevangelium. Luther betitelt 
seine kleine Schrift „De baptizandis infantibus"; Mahrenholz erwähnt in seinem „Begleit­
wort", daß „Markus 10, das alle heute geltenden Taufordnungen aus dem Taufbüchlein 
übernommen haben, sich schon in den Formularen des 11. und 12. Jahrhunderts findet und 
in einer heutigen Ordnung der Kindertaufe unentbehrlich ist8." 
M. Mezger hat das „gerade bestritten", denn es „handelt überhaupt nicht von der Taufe; 
außerdem leistet es beständig dem Mißverständnis der durch Jesus direkt autorisierten 
Kindertaufe Vorschub". Mezger befürwortet den Taufaufschub und möchte, ähnlich wie die 
reformierte Kirche in Frankreich, die „Kindersegnung" oder „Darbringung" einführen. 
Hier ist ein Punkt erreicht, an dem es den Kirchen freigestellt bleiben müßte, ob sie diese 
Tauflektion aufnehmen oder nicht, wenn sie eine gemeinsame Taufordnung akzeptieren. 
Diese Oberlegung führt zu einer weiteren Frage: Sollen die Worte des Taufbefehls 
Mt 28 als verba ipsissima magistri zu Anfang des Taufritus verlesen werden und 
damit eine ähnliche Stellung erhalten wie die verba ins titutionis der Eucharistie? 
Der Ordo romanus verzichtet darauf, da diese Worte im Zusammenhang mit der 
Taufwasserweihe bereits gesprochen wurden und dem Taufwasser inhärent sind. 
Diesen Gedankengang kennt die reformatorische Taufordnung nicht; im Taufbüchlein 
fehlen sie ebenfalls, da sich Luther en g an den Ordo romanus hält. Für Mahrenholz 
und mit ihm für die lutherische Agende steht der Taufbefehl am Anfang, ,,dies ist 
heute allgemein anerkannt". Mezger geht es darum, tatsächlich die beiden ökumeni­
schen Sakramente in ihrem Aufbau möglichst parallel zu gestalten; deshalb schlägt 
er vor, den Taufbefehl direkt vor dem Taufakt zu verlesen. Die Kirchen der Reforma­
tion werden kaum darauf verzichten wollen, daß der Taufbefehl innerhalb der Tauf­
ordnung verlesen wird. Die von katholischer Seite immer wieder vorgebrachten 
Argumente, das Sakrament wirke ex apere operato, der Taufbefehl gehöre zur Tauf­
wasserweihe und die Verlesung der ohnedies für das Kirchenvolk schwer verständ­
lichen verba institutionis sei daher nicht notwendig, entbehren nach evangelischer 
Auffassung der biblischen Begründung. Hier kommt der durch Tertullian vertretene 
Anspruch der Alten Kirche „venit verbum ad elementum et fit sacramentum" theolo­
gisch voll zum Tragen. Die verba ipsissima magistri haben für die reformatorische 
Sakramentenlehre eine so überragende Bedeutung, daß deren Nennung bei der 
Sakramentspendung unaufgebbar wird. Für Luther ist die Taufe incorporatio in 
Christum und nicht nur Aufnahme in die Kirchengemeinschaft; für die reformierte 
Kirche ist sie „Einpflanzung in das corpus Christi durch das Bundessiegel ,wie in 
einem sichtbaren Eid'". Das Comrnon Book of Prayer formuliert seiner reformierten 
Abstammung entsprechend: ,,grafted into the body of Christs Church"9, 10• 

Ein interkonfessionelles Formular müßte demnach den Taufbefehl Mt 28 enthalten, 
um der gleichförmigen Lehre der drei großen Reformationskirchen Rechnung zu tragen. 

Zum biblischen Verständnis des Taufvollzuges gehört nach Apg 8, 37 auch das Tauf­
bekenntnis. Die Entstehungsgeschichte des Apostolikums ist in den vergangenen 
Jahrzehnten sehr genau erforscht worden11• Demnach gab es ursprünglich regional 
differierende Taufsymbole, die dann mit dem Romanum zusammen das Apostolikum 
ergaben; als Taufsymbol ist das Apostolikum von allen westlichen Kirchen anerkannt 

8 Begleitwort zu den Ordnungen der Taufe und der Ordnung der Konfirmation (Sonder­
druck), verfaßt von Christhard Mahrenholz (1952), 7. 

9 P. Meinl1old, a. a. 0., 317. 10 P. Meinhold, a. a. 0., 359. 
11 BSLK, a. •a'. 0., XI sowie D 1-40. 
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worden. Lediglich die Täutferkirchen fordern, dem altkirchlichen Gebrauch entsprechend,
1ıne persönliche redditio fidei Der nNeuUue deutsche Credo-Text, dem derzeit
gearbeitet wird, kann daher uch als ext des wichtigsten Taufbekenntnisses Ver-
wendung finden.
Ohne den derzeit laufenden Untersuchungen vorgreifen wollen, sel darauf hingewiesen,
daß einzelne Aussagen des Apostolikums verschieden gedeutet werden können.

descendit ad inferos (im Cat Kom. ad inferna) annn bedeuten: Christus ıst wirklich, als
Kreuz gestorben WAarT, den Ort der oten gekommen; der hat ın der Unter-

welt, 1m Hades, gepredigt, den Geistern der Verstorbenen nach DPetr 3, Fine Banz andere
Auffassung hat Luther vertreten: Christus 1s5t mıiıt seiner ganzen Person, als ott un:
Mensch, nach seinem ode 1ın die Hölle gefahren und habe des Teufels Macht zerstört. Damit
ist Iso nicht 1ne Predigt die Geister des Schattenreiches gemeint, sondern eın Iriump
ZUg durch die Hölle Die Konkordienformel (Epitome erklärt azu Sciamus Christum
ad inferos descendisse, infernum omnibus credentibus destruxisse NOSqUE pPeT ipsum
potestate mortis Satanae ab eterna damnatione adque deo faucibus inferni erepftoOs;
und 1ın Epitome 111/13 Christus hatte bei der Höllenfahrt göttliche und menschliche
Natur!®.

COMMUNILO sanctorum hat Luther antidonatistisch verstanden, als erklärenden Zusatz
sanctam ecclesiam catholicam. Ursprünglich wWar ber anders gemeint für Faustus VO

Rej1, einen südgallischen Bischof des Jahrhunderts, rechtfertigt dieser Ausdruck den
Glauben, daflß ma m1 den Heiligen, auch wenn S1e u1l1ıs durch den Tod entrissen sind, 1n
Gemeinschaft bleibt. amı wollte Faustus die Heiligenverehrung begründen!?, Die (Ost-
kirchen denken überhaupt anders, S1C denken bei COMMUNIO die „Gemeinschaft
heiligen Dingen”, besonders die Abendmahlgemeinschaft un die Kenntnis der heiligen
Glaubensmysterien.
Diese Auffassungsdifferenzen sind ohl nicht schwerwiegend, daß S1e für ine inter-
konfessionelle Taufpraxis VO  j Bedeutung waären. Es besteht die Absicht, in der Credo-
fassung den Ausdruck „catholicam“ durch „oecumenicam” Z ersetzen. Diese AÄAnderung i
insoferne sehr schwerwiegend, weil die Kirchen darunter jeweils verschiedene Gedanken-
gange verstehen.
Fine weitere Frage bei der Gestaltung e1ines interkonfessionellen Taufformulares wird
die Auswahl der verwendeten Gebete sSein. Luther hat 1 Taufbüchlein 1mM Anschluß

den ordo TOMMAaNUS die alten lateinischen Taufgebete miıt übernommen, insbesondere
das „Preces nostras” und das 1n die meılisten utherischen Agenden 1n verschieden
gekürztem Wortlaut weitergegebene Gebet „Deus immortale praesidium””. Das
„Sintflutgebet” (Omnipotens aeterne euSs hat Luther ın das Tautbüchlein auf-
S  TI  J In der Taufordnung der VELKD ist jedoch nicht mehr enthalten.
Als Begründung Fführt Mahrenholz all, Ge1 weggelassen worden, ‚„„weil seine Ngen
Beziehungen ZUT Taufwasserweihe 1n der Osternacht und den dabei verlesenen alt-
testamentlichen Texten dem heutigen Menschen 1 Rahmen der Taufhandlung nicht
ohne weiteres verständlich sind Das übrigens bereits 1 Reformations-
jahrhundert ıIn mehreren utherischen Kirchenordnungen“‘14, Ein weiteres altes Tauf-
gebet, das Zu Exorzismus gehört („Aeternam mitissimam””) hat schon Luther
nicht mehr aufgenommen!?!?*,
50 wünschenswert ist, daß die Verbindung mi1t der Taufordnung der Alten Kirche
herausgestellt wird, i1st doch mıiıt großem Ernst fragen, ob ıIn eıner Tauf-
ordnung nicht Gebete aus unseTfTenNn Tagen einen legitimen Platz haben Die Ver-
suchung 1st groß, aus lauter Ehrfurcht VOI den Betern in der Geschichte der Kirche
vergessen, daß mitunter csehr bescheidene Menschen sind, die ihr Kind ZUTLXC Taufe
bringen oder als Gilied einer Missionskirche 1n der Dritten Welt selbst die aurTre
empfangen. Die stark meditativen Gebete sind LUr schwer geeignet, die Anbetung
des heutigen Menschen Zu Ausdruck bringen, da G1€e Vo  $ einem völlig anderen
Menschenbild her formuliert sind, als der heutigen eit entspricht. Aus seelsorger-
1° Mulert-Schott, Konfessionskunde der christ!. Kirchen un Sekten heute (;  / 57—59
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worden. Lediglich die Täuferkirchen fordern, dem altkirchlichen Gebrauch entsprechend, 
eine persönliche redditio fidei. Der neue deutsche Credo-Text, an dem derzeit 
gearbeitet wird, kann daher auch als Text des wichtigsten Taufbekenntnisses Ver­
wendung finden. 
Ohne den derzeit laufenden Untersuchungen vorgreifen zu wollen, sei darauf hingewiesen, 
daß einzelne Aussagen des Apostolikums verschieden gedeutet werden können. 
1. descendit ad inferos (im Cat. Rom.: ad inferna) kann bedeuten: Christus is t wirklich, als 
er am Kreuz gestorben war, an den Ort der Toten gekommen; oder: er hat in der Unter­
welt, im Hades, gepredigt, den Geistern der Verstorbenen nach l Petr 3, 19. Eine ganz andere 
Auffassung hat Luther vertreten: Christus ist mit seiner ganzen Person, a ls Gott und 
Mensch, nach seinem Tode in die Hölle gefahren und habe des Teufels Macht zerstört. Damit 
is t also nicht eine Predigt an die Geister des Schattenreiches gemeint, sondern ein Triumph­
zug durch die Hölle. Die Konkordienformel (Epitome IX/4) erklärt dazu: Sciamus Christum 
ad inferos descendisse, infernum omnibus credentibus destruxisse nosque per ipsum e 
potestate mortis et Satanae ab eterna damnatione adque adeo e faucibus inferni ereptos; 
und in Epitome IIl/13: Christus hatte bei der Höllenfahrt göttliche und menschliche 
Natur12• 

2. communio sanctorum hat Luther antidonatistisch verstanden, als erklärenden Zusatz zu 
sanctam ecclesiam catho!icam. Ursprünglich war es aber anders gemeint: für Faustus von 
Reji, einen südgaJlischen Bischof des 5. Jahrhunderts, rechtfertigt dieser Ausdruck den 
Glauben, daß man mit den Heiligen, auch wenn sie uns durch den Tod entrissen sind, in 
Gemeinschaft bleibt. Damit wollte Faustus die Heiligenverehrung begründen13

• Die Ost­
kirchen denken überhaupt anders, sie denken bei communio an die „Gemeinschaft an 
heiligen Dingen", besonders an die Abendmahlgemeinschaft und an die Kenntnis der heiligen 
Glaubensmysterien. 
Diese Auffassungsdifferenzen sind wohl nicht so schwerwiegend, daß sie für eine inter­
konfessionelle Taufpraxis von Bedeutung wären. Es besteht die Absicht, in der i:i_euen Credo­
fassung den Ausdruck „catholicam" durch „oecumenicam" zu ersetzen. Diese Anderung ist 
insoferne sehr schwerwiegend, weil die Kirchen darunter jeweils verschiedene Gedanken­
gänge verstehen. 
Eine weitere Frage bei der Gestaltung eines interkonfessionellen Taufformulares wird 
die Auswahl der verwendeten Gebete sein. Luther hat im Taufbüchlein im Anschluß 
an den ordo romanus die alten lateinischen Taufgebete mit übernommen, insbesondere 
das „Preces nostras" und das in die meisten lutherischen Agenden in verschieden 
gekürztem Wortlaut weitergegebene Gebet „Deus immortaie praesidium". Das 
,,SintAutgebet" (Omnipotens aeterne Deus) hat Luther in das Taufbüchlein auf­
genommen, in der neuen Taufordnung der VELKD ist es jedoch nicht mehr enthalten. 
Als Begründung führt Mahrenholz an, es sei weggelassen worden, ,,weil seine engen 
Beziehungen zur Taufwasserweihe in der Osternacht und den dabei verlesenen alt­
testamentlichen Texten dem heutigen Menschen im Rahmen der Taufhandlung nicht 
ohne weiteres verständlich sind. Das Gebet fehlt übrigens bereits im Reformations­
jahrhundert in mehreren lutherischen Kirchenordnungen"14

• Ein weiteres altes Tauf­
gebet, das zum Exorzismus gehört (,,Aeternam atque mitissimam") hat schon Luther 
nicht mehr aufgenommen15• 

So wünschenswert es ist, daß die Verbindung mit der Taufordnung der Alten Kirche 
herausgestellt wird, ist doch mit großem Ernst zu fragen, ob in einer neuen Tauf­
ordnung nicht Gebete aus unseren Tagen einen legitimen Platz haben. Die Ver­
suchung ist groß, aus lauter Ehrfurcht vor den Betern in der Geschichte der Kirche zu 
vergessen, daß es mitunter sehr bescheidene Menschen sind, die ihr Kind zur Taufe 
bringen oder als Glied einer Missionskirche in der Dritten Welt selbst die Taufe 
empfangen. Die stark meditativen Gebete sind nur schwer geeignet, die Anbetung 
des heutigen Menschen zum Ausdruck zu bringen, da sie von einem völlig anderen 
Menschenbild her formuliert sind, als es der heutigen Zeit entspricht. Aus seelsorger-

12 Mulert-Sdiott, Konfessionskunde der christl. Kirchen 
13 BSLK, a. a. 0., 813. 
14 Begleitwort, a. a. 0., 6. 
16 Luthers W erke, Weimarer Ausgabe XII 44/8-36. 
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licher Einsicht sollte versucht werden, zumindest wahlweise NEUE Gebete ın Vorschlagbringen.
Ein Kapitel für sich sind die ZUrT Taufe gehörigen Sakramentalien. Luther hat den
Exorzismus, die Exsufflatio und die Abrenuntiatio SOWIE die obsignatio CTUCIS
verteidigt, wıe Mahrenholz 1 „Begleitwort“ e1gens anführt!16. Trotzdem trat der
ExOrzismus sowohl der große als auch der kleine 1mM aute der Jahrhunderte
immer mehr 1n den Hintergrund und findet heute besonders bei Großstädtern kaum
mehr auch Aur eın leises Verständnis. Mahrenholz berichtet, daß „gewichtige Stimmen
ın der Agendenkommission“ für dessen Beibehaltung eingetreten selen, daß dann aber
doch „Nnach sorgfältigen und gründlichen Überlegungen diese Frage verneınnt und der
EXOTZiSmMUS aus uNnseTeTr Ordnung fortgelassen wurde”‘‘. Trotzdem hat 1n den Vel-

Jahrzehnten Stimmen gegeben, die den Exorzismus 1 Zusammenhang
mi1t der aute für unerläßlich erachteten, weil In manchen Gebieten Deutschlands
häufig abergläubische Praktiken gibt, deren Existenz mıit der Nichtanwendung des
FEXOrzismus In Zusammenhang gebracht wurden. Darüber kann INa  . geteilter Meinung
SEeIN. In den ersten Jahrhunderten der Kirche wurde der Exorzismus bei der aute
nicht geübt, der Exorcistes bildete einen eigenen Weihegrad. Diese Keminiszenz War
einer der Gründe, WaTUum diese Handlung nicht MNEU belebt wurde.
„Eine isolierte Stellung der exorzistischen Formel ıst ber nicht 11UL5 gegen Mißständnisse
nicht gesichert, sondern überhaupt gefährlich; auch die Vorstellung eines Gebetes (wie beim
großen Exorzismus) reicht heute, wWOo jegliche Tradition abgerissen ist, und sich u
die Neueinführung einer unbekannt gewordenen Sache handelt, nicht aus. Nur 1n Zu-
sammenhang mit Verkündigung und Katechese, Wesen und 1NnNn des ExoOorzismus deutlich
werden, könnte sein Gebrauch möglich sSeın.  ‘ In Missionsgebieten, in denen den heidnischen
Kulten direkt entgegengetreten wird, und für die eın interkonfessionelles Taufformular
ebenfalls zutreffend gestaltet sein muß, könnte der Exorzismus seinen 1nnn haben
Anders steht mıit der Abrenuntiatio. Sie ist noch viel ctärker 17 Bewußtsein der
Gemeinden vorhanden, trifft aber auch schon vielfach auf Unverständnis. Die Evang.
Kirche ın Österreich, ebenso die Kirche kennen GS1e überhaupt nicht. Sie
gehört CNg mi1t der interrogatio de tide zusammen und wird VO  - hier her bedeutsam,
vielleicht OB unentbehrlich. Dem entsprechend collte GS1€e zumindest fakultativ In die
Taufordnung aufgenommen werden.
Aus Luthers Taufbüchlein wurde die Verleihung des Westerhemdes (Taufkleides)
1n die NEUE Taufagende übernommen. In Osterreich ıst dieser Brauch 1n den evangeli-
schen Kirchen unbekannt. Ursprünglich wurde der Täufling ermahnt, die Reinheit, die
hm durch die Taufe verliehen wurde, unverfälscht bis ZUuU Jüngsten Gericht be
wahren; das Taufkleid ist das Sinnbild dafür. In der Taufordnung wurde 1ne
sehr interessante Umdeutung OTgCENOIMNMEN: ‚„Wieviel uvuer auf Christum getauft
sind, die haben Christum aAangeZORCNHN (Gal &, 27) Des Zu Zeichen nımm hin das
weiße Gewand der Gerechtigkeit Christi; S1e ewahre dich unsträflich auf den Tag
SeINeT Wiederkunft.” Es 1st nicht mehr das Taufkleid, VOoO dem der ordo LOINaNUS

sagt „UAIM perferas immaculatam ante tribunal ut habeas vitam aeternam““,
sondern die Gerechtigkeit Christi, abgebildet 1m Kleid, bewahrt den Täufling; der UT1-

sprüngliche Gedankengang wurde seinem geNauen Gegenteil umgebildet. Calvin
hat übrigens das Westerhemd nicht gekannt; Zwingli hat mit ähnlichen Worten
wıe die NEeEUeE Taufordnung dem Täufling übergeben. UÜber die eNaue Bedeutung die-
5e5 sakramentalen Aktes müßßte noch eingehend gesprochen werden;: dessen Auf-
nahme 1n eın interkonfessionelles Formular wird wohl LLUT Ffakultativ möglich Se1IN.
Eine Taufwasserweihe findet, wıe schon erwähnt, 1n den Kirchen der Reformation nicht
sSta deren Stelle T1 die Verlesung des Taufbefehles. Über das Weihwasser heißt

ın der Vorrede zu Großen Katechismus (num. s.) p  hn Zweifel wirst du kein
Weihrauch noch ander Geräuche stärker wider den Teufel anrichten, enn du mit GoOttes
Geboten un Worten umgehest, davon redest, ingest der denkest. Das ist freilich das rechte

Begleitwort, Ol

licher Einsicht sollte versucht werden, zumindest wahlweise neue Gebete in Vorschlag 
zu bringen. 

Ein Kapitel für sich sind die zur Taufe gehörigen Sakramentalien. Luther hat den 
Exorzismus, die Exsufflatio und die Abrenuntiatio sowie die obsignatio crucis stets 
verteidigt, wie Mahrenholz im „Begleitwort" eigens anführt16• Trotzdem trat der 
Exorzismus - sowohl der große als auch der kleine - im Laufe der Jahrhunderte 
immer mehr in den Hintergrund und findet heute besonders bei Großstädtern kaum 
mehr auch nur ein leises Verständnis. Mahrenholz berichtet, daß „gewichtige Stimmen 
in der Agendenkommission" für dessen Beibehaltung eingetreten seien, daß dann aber 
doch „nach sorgfältigen und griindlichen überlegungen diese Frage verneint und der 
Exorzismus aus unserer Ordnung fortgelassen wurde". Trotzdem hat es in den ver­
gangenen Jahrzehnten Stimmen gegeben, die den Exorzismus im Zusammenhang 
mit der Taufe für unerläßlich erachteten, weil es in manchen Gebieten Deutschlands 
häufig abergläubische Praktiken gibt, deren Existenz mit der Nichtanwendung des 
Exorzismus in Zusammenhang gebracht wurden. Darüber kann man geteilter Meinung 
sein. In den ersten Jahrhunderten der Kirche wurde der Exorzismus bei der Taufe 
nicht geübt, der Exorcistes bildete einen eigenen Weihegrad. Diese Reminiszenz war 
einer der Gründe, warum diese Handlung nicht neu belebt wurde. 
„Eine isolierte Stellung der exorzistischen Formel ist aber nicht nur gegen Mißständnisse 
nicht gesichert, sondern überhaupt gefährlich; auch die Vorstellung eines Gebetes (wie beim 
großen Exorzismus) reicht u. E. heute, wo jegliche Tradition abgerissen ist, und es sich um 
die Neueinführung einer unbekannt gewordenen Sache handelt, nicht aus. Nur in Zu­
sa'mmenhang mit Verkündigung und Katechese, wo Wesen und Sinn .des Exorzismus deutlich 
werden, könnte sein Gebrauch möglich sein." In Miss ionsgebieten, in denen den heidnischen 
Kulten direkt entgegengetreten wird, und für die ein interkonfessionelles Taufformular 
ebenfalls zutreffend gestaltet sein muß, könnte der Exorzismus seinen Sinn haben. 

Anders steht es mit der Abrenuntiatio. Sie ist noch viel stärker im Bewußtsein der 
Gemeinden vorhanden, trifft aber auch schon vielfach auf Unverständnis. Die Evang. 
Kirche A. B. in Österreich, ebenso die Kirche H. B. kennen sie überhaupt nicht. Sie 
gehört eng mit der interrogatio de fide zusammen und wird von hier her bedeutsam, 
vielleicht sogar unentbehrlich. Dem entsprechend sollte sie zumindest fakultativ in die 
Taufordnung aufgenommen werden. 
Aus Luthers Taufbüchlein wurde die Verleihung des Westerhemdes (Taufkleides) 
in die neue Taufagende übernommen. In Österreich ist dieser Brauch in den evangeli­
schen Kirchen unbekannt. Ursprünglich wurde der Täufling ermahnt, die Reinheit, die 
ihm durch die Taufe verliehen wurde, unverfälscht bis zum Jiingsten Gericht zu be­
wahren; das Taufkleid ist das Sinnbild dafür. In der neuen Taufordnung wurde eine 
sehr interessante Umdeutung vorgenommen: ,,Wieviel euer auf Christum getauft 
sind, die haben Christum angezogen (Gai 3, 27). Des zum Zeichen nimm hin das 
weiße Gewand der Gerechtigkeit Christi; sie bewahre dich unsträflich auf den Tag 
seiner Wiederkunft." Es ist nicht mehr das Taufkleid, von dem der ordo romanus 
sagt: ,,quam perferas immaculatam ante tribunal D. N. J. C. ut habeas vitam aeternam", 
sondern die Gerechtigkeit Christi, abgebildet im Kleid, bewahrt den Täufling; der ur­
spriingliche Gedankengang wurde zu seinem genauen Gegenteil umgebildet. Calvin 
hat übrigens das Westerhemd nicht gekannt; Zwingli hat es mit ähnlichen Worten 
wie die neue Taufordnung dem Täufling übergeben. über die genaue Bedeutung die­
ses sakramentalen Aktes müßte noch eingehend gesprochen werden; dessen Auf­
nahme in ein interkonfessionelles Formular wird wohl nur fakultativ möglich sein. 
Eine Taufwasserweihe findet, wie schon erwähnt, in den Kirchen der Reformation nicht 
statt; an deren Stelle tritt die Verlesung des Taufbefehles. Ober das Weihwasser heißt 
es in der Vorrede zum Großen Katechismus (num. 10 s.): ,,Ohn Zweifel wirst du kein 
Weihrauch noch ander Geräuche stärker wider den Teufel anrichten, denn so du mit Gottes 
Geboten und Worten umgehest, davon redest, singest oder denkest. Das ist freilich das rechte 
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Weihwasser un Zeichen, davor Aieht un damit sich jagen 1äßt !“ Ein gedanklicher
Schritt hinter diese Aussage ist kaum erwarten. Die Synode der hat auch die
Taufkerze nicht akzeptiert, obwohl liturgische Kreise gibt, 1ın denen dieses Zeichen 1ın
Gebrauch ist In diesem Zusammenhang MU: überlegt werden, ob nicht die Taufhandlung
durch diese Handlungen, denen auch die datio salis und die unctio gehören, stark
überfrachtet wird, daß sS1ie ihre eigentliche Mitte verliert.
Die Neubesinnung auf das Wesen der aufe, die sich der Taufhandlung der en
Kirche und den Bekenntnisschriften der Reformation orjientiert hat, hat 1ne
starke Vereinfachung des itus mıiıt sich gebracht. Die wissenschaftlichen Vorarbeiten
Für die Erstellung eines interkonfessionellen Formulares für das Sökumenische
Sakrament der Taufe sind sehr weit gediehen, die historischen Quellen exakt durch-
forscht worden. Das Beispiel der Kirche VO:  - Süd-Indien zeigt, daß auch schon praktische
Möglichkeiten gegeben sind. Die Aussichten, In absehbarer eit einen inter-
konfessionellen Ritus auszuarbeiten, sind urchaus gut Gegenüber der prinzipiellen
Forderung, die Einheit der Kirche auch 1 Gebrauch der Sakramente dokumentieren,
verlieren die Auseinandersetzungen Kinder- oder Erwachsenentaufe ganz bedeutend

Niveau; geht mehr: hier ıst die Sicht frei auf eın wieder vereintes Leben
der Christenheit unter Bedachtnahme auf die historischen Entwicklungen, das beim
Verbum Magistri seinen jeweiligen Anfang nımmt. Es geht nicht das Halten Vo  -

theologischen Positionen, sondern den Gehorsam gegenüber dem Taufbefehl
Christi.
In unseTrTenNn Tagen ist den Laien unverständlich, die Wiedervereinigung der
Kirchen nicht schon größere Fortschritte gemacht hat Der Kernsatz des Theaterstückes
„Hadrian (von Peter Luke), das derzeit ın Hamburg aufgeführt wird, vermMag
diesen Wunsch auszudrücken. Er entstamm einem englischen Roman der Jahrhundert-
wende VO  3 KRolfe; dieser Laie, dem u mancherlei Gründen verwehrt geblie-
ben ist, den Priesterberuf ergreifen, schrieb 1904 „ES gibt Millionen Menschen

Willens, die bei un  4y) moralische und geistliche Führung suchen, jedoch nichts als
dogmatische Interpretationen kanonischen Rechtes erhalten. Wenn WITr also bisher
bei der Verkündigung der Lehre Christi versagt haben, alßt un  n MNCUu beginnen.
Laßt uns den Weg apostolischer Einfachheit beschreiten der FEinfachheit VoO  ” Petrus
dem Fischer. Laßt urn  n wenigstens versuchen.“
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Weihwasser und Zeichen, davor er flieht und damit er sich jagen läßt!" Ein gedanklicher 
Schritt hinter diese Aussage ist kaum zu erwarten. Die Synode der VELKD hat auch die 
Taufkerze nicht akzeptiert, obwohl es liturgische Kreise gibt, in denen dieses Zeichen in 
Gebrauch ist. In diesem Zusammenhang muß überlegt werden, ob nicht die Taufhandlung 
durch diese Handlungen, zu denen auch die datio salis und die unctio gehören, so stark 
überfrachtet wird, daß sie ihre eigentliche Mitte verliert. 

Die Neubesinnung auf das Wesen der Taufe, die sich an der Taufhandlung der Alten 
Kirche und an den Bekenntnisschriften der Reformation orientiert hat, hat eine 
starke Vereinfachung des Ritus mit sich gebracht. Die wissenschaftlichen Vorarbeiten 
für die Erstellung eines interkonfessionellen Formulares für das ökumenische 
Sakrament der Taufe sind sehr weit gediehen, die historischen Quellen exakt durch­
forscht worden. Das Beispiel der Kirche von Süd-Indien zeigt, daß auch schon praktische 
Möglichkeiten gegeben sind. Die Aussichten, in absehbarer Zeit einen inter­
konfessionellen Ritus auszuarbeiten, sind durchaus gut. Gegenüber der prinzipiellen 
Forderung, die Einheit der Kirche auch im Gebrauch der Sakramente zu dokumentieren, 
verlieren die Auseinandersetzungen um Kinder- oder Erwachsenentaufe ganz bedeutend 
an Niveau; es geht um mehr: hier ist die Sicht frei auf ein wieder vereintes Leben 
der Christenheit unter Bedachtnahme auf die historischen Entwicklungen, das beim 
Verbum Magistri seinen jeweiligen Anfang nimmt. Es geht nicht um das Halten von 
theologischen Positionen, sondern um den Gehorsam gegenüber dem Taufbefehl 
Christi. 
In unseren Tagen ist es den Laien unverständlich, warum die Wiedervereinigung der 
Kirchen nicht schon größere Fortschritte gemacht hat. Der Kernsatz des Theaterstückes 
„Hadrian VII." (von Peter Luke), das derzeit in Hamburg aufgeführt wird, vermag 
diesen Wunsch auszudrücken. Er entstammt einem englischen Roman der Jahrhundert­
wende von F. W. Rolfe; dieser Laie, dem es aus mancherlei Gründen verwehrt geblie­
ben ist, den Priesterberuf zu ergreifen, schrieb 1904 : ,,Es gibt Millionen Menschen 
guten Willens, die bei uns moralische und geistliche Führung suchen, jedoch nichts als 
dogmatische Interpretationen kanonischen Rechtes erhalten. Wenn wir also bisher 
bei der Verkündigung der Lehre Christi versagt haben, so laßt uns neu beginnen. 
Laßt uns den Weg apostolischer Einfachheit beschreiten - der Einfachheit von Petrus 
dem Fischer. La.ßt es uns wenigstens versuchen." 
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